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1 Hintergrund und Zielsetzung der Studie 

Die illegale Verteilung von Medienprodukten im Internet erfolgt im Wesentlichen über zwei 

verschiedene Technologien: Dezentral über Tauschbörsen (P2P-Netzwerke) oder zentral über 

Hostingdienste.  

Wichtiger sind dabei inzwischen die Hostingdienste. Die GfK Studie zur Digitalen Content 

Nutzung 2011 zeigt, dass etwa 80% der Inhalte über Hostingdienste verbreitet werden1. Dabei 

sind die Formen „Sharehoster“ mit Dateidownload und „Video- oder Streaminghoster“ mit 

direktem „Abspielen“ eines Filmes (Stream) etwa gleichwertig. 

Zu den Sharehostern liegen genauere Daten zur Nutzung vor2: 

¶ Sharehoster werden in erster Linie illegal genutzt. Auf Basis der bekannten Nutzungen 

sind 96,5% der Nutzungen illegal. Dieser Wert schwankt je nach Sharehoster zwischen 

91,3% (rapidshare.com) und 100% (share-online.biz). 

¶ Die drei wichtigsten Sharehoster hatten 2012 insgesamt 7.883.608 Unique User (16,1% 

Netto-Reichweite auf Basis der Online-Bevölkerung ab sechs Jahren). Diese haben die 

Sharehoster durchschnittlich 14,9 mal genutzt. Die Top 20 Sharehoster hatten 11.521.608 

Unique User (Netto-Reichweite: 23,5%) und die Top 50 Sharehoster insgesamt 11.939.757 

Unique User (Netto-Reichweite: 24,4%).  

Für Videohoster liegen solche Untersuchungen nicht vor. Da sie aber laut der DCN-Studie 

2011 etwa gleichwertig sind, muss von ähnlichen Benutzerzahlen ausgegangen werden, von 

denen aber viele vermutlich auch Sharehoster nutzen. 

Die Hoster finanzieren sich neben Werbeeinnahmen auch durch Zahlungen der 

Endverbraucher. 

Die folgende Studie verfolgt das Ziel, diese Zahlungswege vom Endverbraucher zu den 

wichtigsten Share- und Videohostern transparenter zu machen.  

 

 

  

                                                      

 

1
 GfK, Studie zur digitalen Content-Nutzung (DCN-Studie) 2011;   www.musikindustrie.de/uploads/media/DCN-

Studie_2011_Presseversion_FINAL_02.pdf 

2
 GfK, Opsec 2013: Studie zur Nutzung von Sharehostern; http://ivd-online.de/Downloads/sharehosterstudie.pdf      
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2 Die Studie als Teiluntersuchung der Internetpiraterie 

2.1 Internetpiraterie: Portale und Technologien 

Raubkopien, also Inhalte, die fremde Urheberrechte verletzen, werden über einzelne 

Internetangebote verbreitet, die in ihrer Gesamtheit betrachtet eine wirtschaftlich lukrative 

Raubkopie-Infrastruktur ergeben.  

Für den Nutzer beginnt die Suche nach 

einer Raubkopie entweder bei einer 

Suchmaschine oder direkt bei einem 

Raubkopie-Portal.  

Dort findet er in Listen oder über 

Suchfunktionen Angebote an Medien, 

meist mit weitergehenden 

Informationen, wie Titelbeschreibungen 

oder Cover. Der Inhalt liegt aber auf 

anderen Rechnern, zu denen verlinkt 

wird. Entweder zu einem zentralen 

Speichersystem (Share- und 

Videohostern) oder zu dezentralen 

Peer-to-Peer-Netzwerken. 

Peer-to-Peer–Technologien 

In Peer-to-Peer-Technologien (= P2P-Netzwerke) werden für die Verteilung der Daten alle 

Computer der im P2P-Netzwerk agierenden Teilnehmer genutzt. Programme organisieren den 

Bezug der einzelnen Teile von den verschiedenen Computern und setzen diese zu einer 

Gesamtdatei zusammen.  

Share- und Video-Hoster 

Bei Share- oder Videohostern liegen die Dateien hingegen auf einem zentralen 

Speichersystem, zu dem das Raubkopie-Portal verlinkt. Dies erfolgt entweder direkt oder 

indirekt über Link-Referrer, die die Verlinkung verschlüsseln, damit die Verfolgbarkeit durch die 

Rechteinhaber erschwert wird. 

Der Bezug der Inhalte erfolgt dann bei einem Sharehoster über den Dateidownload und bei 

einem Videohoster über einen Videostream, der über einen Player direkt auf dem Bildschirm 

angezeigt wird. 

Die Dateien der Raubkopien werden durch einen Uploader auf den Hoster geladen. Der 

Hoster erstellt für diese Datei eine URL, die der Uploader dann im Piraterie-Portal 

veröffentlicht.  
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2.2  Zahlungsströme 

Im Rahmen dieser Studie werden die Zahlungsströme des Endverbrauchers zu den Share- 

und Videohostern untersucht. 
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2.3 Sharehoster 

Sharehoster ermöglichen den Up- und Download von Dateien auf ihre Rechner. Sie bieten 

einen kostenlosen Download, der mengen- und zeitmäßig beschränkt ist oder gegen Zahlung 

einer Gebühr eine unbegrenzte und schnellere Premium-Nutzung des Dienstes.  

Als Beispiel nachfolgend das Angebot von Share-online.biz: 

 

 

 



Studie Zahlungsdienstleister  

© OpSec | FDS 2014  7 

Für die Nutzung des Premium-Dienstes fallen zeitabhängige Gebühren an: 

 

 

Die „Studie zur Nutzung von Sharehostern“ kommt zu dem Ergebnis, dass Spielfilme und TV-

Filme/TV-Serien bei illegaler Nutzung der Sharehoster die dominierenden Inhalte darstellen 

und mehr als 50% der Inhalte auf diese Kategorien entfallen. Drittgrößte Kategorie mit rund 

17% sind pornographische Inhalte.  

Illegale Nutzung nach Inhalten 
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2.4 Videohoster 

Der Videohoster beschränkt sich auf das Abspielen von filmischen Inhalten. Dazu bietet er 

neben der Datei direkt den Service des Abspiels. Anders als beim Sharehoster muss hier nicht 

die Datei komplett heruntergeladen werden, bevor man startet. Das Betrachten des Filmes 

kann kurz nach dem Start des Downloads beginnen. Ein Player muss nicht gesondert gestartet 

werden. In den meisten Fällen sind verschiedene Player direkt eingebunden; ggf. müssen 

diese einmalig heruntergeladen werden. 

Die Anreize zum Abschluss eines Premiumvertrags sind formal zwar ähnlich, aber bei der 

Handhabung nicht unbedingt nötig. Während der Bezug größerer Datenmengen / eines Filmes 

über einen Sharehoster ohne Premiumvertrag recht mühsam ist, kann bei einem Videohoster 

der Film auch ohne Premiumvertrag angeschaut werden. Vorteile eines Premiumvertrages 

können sein: 

¶ Schnelleres Streaming 

¶ Paralleles Streaming 

¶ Keine Werbung 

¶ Möglichkeit, den Stream auch downzuloaden (also zu archivieren) 

 

Als Beispiel nachfolgend das Angebot von sockshare.com: 
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3 Auswahl der Hoster / Untersuchungszeitraum 
 

FileDefense und OpSec veranlassen im Auftrag der Rechteinhaber Löschungen von illegalen 

Dateien bei Hostern.  

Insoweit ist bekannt, welche Hoster besonders häufig genutzt werden. Anhand der aus dem 

Sommer 2013 vorliegenden Ranglisten wurden die wichtigsten Hoster ausgewählt. Es ergaben 

sich für die meisten Hoster eindeutige Ergebnisse. Für die weitere Auswahl wurden die 

jeweiligen Alexa-Rankings (Deutschland bzw. Weltweit) mit einbezogen. 

Bei den Hostern wurde kontrolliert, ob sie Zahlungen ermöglichen und / oder nur Werbung 

zeigen. 

In der weiteren Untersuchung wurden nur die 38 Hoster berücksichtigt, die 

Zahlungsmöglichkeiten vorweisen, davon 12 Videohoster und 26 Sharehoster. Vier der Hoster, 

agieren sowohl als Videohoster als auch als Sharehoster. Diese wurden nach der größeren 

Bedeutung des jeweiligen Angebotes in eine der Rubriken eingeteilt. 

Die Auflistung der Zahlungsmöglichkeiten erfolgte im September 2013, die Testzahlungen von 

Oktober bis Anfang November 2013.  

 

 

 

4 Analyse  

Die komplette Studie wurde von Internetzugängen in Deutschland durchgeführt. 

 

4.1 Einnahmenmöglichkeiten  

Überprüfung, welche direkten Einnahmemöglichkeiten die Hoster haben, Werbung oder 

Zahlungsmöglichkeiten. Auswahl derjenigen Hoster, die Zahlungsmöglichkeiten anboten. 

 

4.2 Hoster  

Anhand der Impressen und den Whois-Einträgen wurde überprüft, ob die Hoster überhaupt 

„reale“ Unternehmen sind.  
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4.3 Bewertung: legal oder illegal 

Die Ersteller der Studie melden den Hostern regelmäßig unberechtigt angebotene Inhalte. Die 

Hoster sind dann verpflichtet, diese Inhalte zu löschen. Wer dies nicht tut, haftet. Dazu wurde 

untersucht, ob die Hoster nach Aufforderung innerhalb von 2 Tagen löschten. 

Ergänzend dazu hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 15.08.2013 (I ZR 80/12) festgestellt, 

dass einem File-Hosting-Dienst, der durch sein konkretes Geschäftsmodell 

Urheberrechtsverletzungen in erheblichem Umfang Vorschub leistet, eine umfassende 

regelmäßige Kontrolle der Linksammlungen, die auf seinen Dienst verweisen, zuzumuten ist. 

Sharehoster, die diese Bedingungen nicht erfüllen, sind als illegal zu betrachten. Dabei wurde 

zum Maßstab genommen, ob die Hoster regelmäßig die gleichen Inhalte anbieten, die jeweils 

von einem bereits im Zusammenhang mit diesem Angebot gemeldeten Portal verlinkt werden. 

Zusätzlich erfolgte eine Bewertung unter jugendschutzrechtlichen Gesichtspunkten bei der 

geprüft wurde, ob Pornographie bzw. Filme mit der FSK 18 ohne Alterskontrollen angeboten 

wurden.  

 

4.4 Vorgehensweise bei der Analyse der Zahlungswege 

Aus der Sammlung der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten für den Endverbraucher wurden 

diejenigen herausgesucht, bei denen Chancen bestehen, die Konten der Betreiber 

herauszufinden. Die Feststellung der Konten erfolgt über mindestens einen der sinnvoll 

nachzuvollziehenden Zahlungswege (zuerst Überweisung, dann Kreditkarte). 

Da manche Hoster nur über Reseller zu buchen waren, wurden die wichtigsten Reseller 

(definiert als diejenigen, die von mindestens 2 Hostern der Studie genutzt wurden) mit  in die 

Untersuchung einbezogen. 
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5 Ergebnisse  

Die Auswertungsergebnisse werden anhand der nachfolgenden Auswertungen dargestellt.  

5.1 Ergebnisse im Kurzüberblick 

 Auswertung 1:  Ergebnisse im Kurzüberblick 

5.2 Die Hoster 

Beschreibung der Hoster und ihrer Einnahmen. 

Auswertung 2   Werbung und Zahlungsmöglichkeiten bei Share- und 

Videohostern 

Auswertung 3  Seriosität der Betreiber der Share- und Videohoster 

Auswertung 4  Beachtung des Urheberrechts bei Share- und Videohostern  

Auswertung 5   Beachtung des Jugendschutzes bei Share- und Videohostern 

5.3 Die Zahlungsmethoden 

Beschreibung der verschiedenen Zahlungsmethoden und ihres Einsatzes. 

Auswertung 6   Zahlungsanbieter 

Auswertung 7  Von den Share- und Videohostern genutzte Zahlungsarten 

Auswertung 8   Von den Share- und Videohostern genutzte Zahlungsanbieter 

Auswertung 9 Häufigkeiten von Zahlungsarten und Anbietern je Share- und 

Videohoster 

5.4 Ergebnisse der Testzahlungen 

Details zu Kreditkartenzahlungen und Überweisungen. 

Auswertung 10  Kreditkartenzahlungen bei Share- und Videohoster 

Auswertung 11 Überweisungen an Share- und Videohoster 

5.5 Reseller 

Ergebnisse zum Weiterverkauf über Reseller. 

Auswertung 12 Reseller für Share- und Videohoster 

5.6 Sofortüberweisung 

Besonderheiten in der Zahlungsabwicklung über die Sofort AG. 

Auswertung 13 Ergebnisse zur Zahlung per „Sofortüberweisung“ 
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Auswertung 1 

Ergebnisse im Kurzüberblick 1 

 

ü Alle überprüften Share- und Videohoster erzielen Einnahmen (Zahlungsmöglichkeiten, Werbung oder Provision). 

ü Die im ersten Schritt untersuchten 55 Hoster haben zu 69% Zahlungsmöglichkeiten und zu 89% Werbung. 

 

ü Share- und Videohoster agieren in der Regel anonym. 

ü Nur 32% der Hoster löschen die Dateien zu gemeldeten Urheberrechtsverletzungen regelmäßig innerhalb von 2 Tagen. 

ü Share- und Videohoster lassen es zu, dass nach Löschungen auch weiterhin dieselben Produkte bei ihnen über dieselben 

Portale angeboten werden. Die aktuelle BGH-Rechtsprechung wird insoweit - mit einer Ausnahme - nicht eingehalten. 

ü Stichproben ergeben, dass 95% der Hoster den Jugendschutz bei Filmen nicht einhalten. Pornographie wird von 61% der 

Hoster angeboten.  

 

ü Die häufigsten Zahlungsarten sind Kreditkarten, Prepaidkarten und Überweisungen. 

ü Die Top 3 der verwendeten Zahlungsanbieter sind VISA (29 Nennungen), Micropayment (23 Nennungen mit diversen 

Angeboten) und Mastercard (21 Nennungen). 

ü Sharehoster bieten im Vergleich zu Videohostern mehr verschiedene Zahlungsarten und Zahlungsanbieter an. 

ü Bei 9 Hostern (24%) gibt es nur einen einzigen Zahlungsanbieter, davon in 7 Fällen die VISA-Card. 4 der Hoster verkaufen 

ihre Zugänge nur über Reseller. 
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Ergebnisse im Kurzüberblick 2 

 

ü Kreditkartenzahlungen an Share- und Videohoster laufen bei über 50% der Hoster über unseriöse Unternehmen. 

ü Videohoster lassen Kreditkartenzahlungen nur über unseriöse Unternehmen einziehen. Sharehoster bedienen sich dabei zu 

mindestens 35% unseriöser Unternehmen. 

 

ü Anonym agierende Unternehmen bekommen über die Zahlungsdienstleister Micropayment, Paymentwall und Docdata einen 

Zugang zu deutschen Konten, damit der Kunde einfach per Überweisung zahlen kann. 

 

ü Reseller bieten die Möglichkeit, im Land beliebte Zahlungsarten zu nutzen. Sie erhalten den Zugang zu Konten und 

Zahlungswegen, obwohl sie in vielen Fällen mit unseriösen Firmenangaben agieren. 

 

ü Bei Zahlungen mit der auch in diesem Umfeld beliebten Zahlungsart „Sofortüberweisung“ kann der Zahlende vor der Zahlung 

nicht verlässlich sehen, wer der Empfänger des Geldbetrages ist. 
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Auswertung 2  

Werbung und Zahlungsmöglichkeiten bei Share- und Videohostern 

 

Überprüfung der Einnahmemöglichkeiten der ausgewählten 55 Hoster und Auswahl derjenigen mit Zahlungsmöglichkeiten.  

ü Alle überprüften Share- und Videohoster erzielen Einnahmen (Zahlungsmöglichkeiten, Werbung oder Provision). 

ü Die im ersten Schritt untersuchten 55 Hoster haben zu 69% Zahlungsmöglichkeiten und zu 89% Werbung. 

Einnahmen Videohoster Sharehoster Hoster 

nur Werbung 11 5 16 

nur Zahlungsmöglichkeiten  5 5 

Zahlung und Werbung 12 21 33 

Amazon-Prämien 0 1 1 

 

Videohoster haben immer Werbung und in etwa zur Hälfte (48%) auch Zahlungsmöglichkeiten. 

Sharehoster haben immer Einnahmemöglichkeiten, nämlich 

66% Zahlungsmöglichkeiten und Werbung,16% nur Werbung 

16% nur Zahlungsmöglichkeiten, 3% Provisionen 

 

Die 38 Hoster der Studie haben zu  

87% Zahlungsmöglichkeit und Werbeeinnahmen 

13% nur Zahlungsmöglichkeit 

 

Die Gebühren für die Zugänge zu den Hostern liegen zwischen 75 Cent je Tag und 100 € im Jahr.  

Im Durchschnitt kostet ein Monatszugang 8,30 €. Im Durchschnitt kostet ein Jahreszugang 54,30 €. 

38 Hoster in 

der Studie 

Zahlungsmöglichkeit & 

Werbeeinnahmen 



Studie Zahlungsdienstleister  

© OpSec | FDS 2014  15 

 

Auswertung 3 

Seriosität der Betreiber der Share- und Videohoster 

 

Untersuchung, ob die Betreiber des jeweiligen Angebotes ihre Identität offenlegen. Berücksichtigt wurden dabei die angegebenen 

Impressen und die Whois-Einträge zur Registrierung der jeweiligen Internetseite. 

8 (21%) geben ihre Unternehmensdaten an.  

4  Firmen in Europa (Impressum und Whois i.W. 

übereinstimmend) 

1  Firmen in Belize (Impressum und Whois i.W. 

übereinstimmend) 

3  Firmen mit teilweisen Übereinstimmungen 

 

 

 
Registrierung mit 

(teilweisen) Angaben 

Registrierung offensichtlich 

falsch oder über 

Anonymisierungsdienst 

Impressum 

vorhanden 
8  

(5 plus 3 fragliche) 

14  

teils nur rudimentär 

kein 

Impressum  6 10 

6 (16%) haben keine Impressen, aber (unvollständige) Angaben bei der Registrierung. 

24 (63%) anonymisieren ihren Whois-Eintrag. Davon haben 14 aber ein rudimentäres Impressum.  

 

Wenn man davon ausgeht, dass legale Unternehmen ihre Internetseiten direkt anmelden und sich nicht in die Abhängigkeit von 

Anonymisierungsdiensten begeben und sich auch mit einem Impressum an die Nutzer wenden, dann bleiben noch 8 Angebote 

übrig, denen man so etwas wie ein wenig Offenheit über ihr Unternehmen zugestehen kann. 

 

Letztendlich dürften ca. 90% der Share- und Videohoster gerichtlich nicht erreichbar sein. 

 

ü Share- und Videohoster agieren in der Regel anonym. 
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Auswertung 4 

Beachtung des Urheberrechts bei Share- und Videohostern 

 

Zur Einhaltung des Urheberrechts wurde untersucht, ob die Hoster benannte illegale Angebote binnen 2 Tagen löschten und ob sie 
analog der aktuellen BGH-Rechtsprechung auch verhindern, dass gemeldete Produkte erneut über bereits benannte Portale 
angeboten werden.  

 

  
alle Hoster Sharehoster Videohoster 

Löscht nicht binnen 2 Tagen und 

Wiederholungsfälle 
68% 62% 83% 

Löscht binnen 2 Tagen, aber 

Wiederholungsfälle 
29% 35% 17% 

Löscht und keine 

Wiederholungsfälle gefunden 
3% 4% 0% 

 

 

 

ü Nur 32% der Hoster löschen die Dateien zu gemeldeten Urheberrechtsverletzungen regelmäßig innerhalb von 2 Tagen. 

ü Share- und Videohoster lassen es zu, dass nach Löschungen auch weiterhin dieselben Produkte bei ihnen über dieselben 

Portale angeboten werden. Die aktuelle BGH-Rechtsprechung wird insoweit - mit einer Ausnahme - nicht eingehalten. 

  

Löschverhalten 
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Auswertung 5  

Beachtung des Jugendschutzes bei Share- und Videohostern 

 

Kein Share- oder Videohoster verfügt über ein Altersverifikationssystem. Pornographie und mit FSK 18 eingestufte Filme dürfen 

deshalb nicht angeboten werden. Stichprobeartig wurde deshalb überprüft, ob solche Inhalte mit wenig Aufwand zu finden waren. 

 

 

  alle Hoster Sharehoster Videohoster 

Pornographie 61% 62% 58% 

FSK 18 55% 38% 42% 

Keine Funde bei 

Stichproben 
5% 8% 0% 

 

 

 

ü Stichproben ergeben, dass 95% der Hoster den Jugendschutz bei Filmen nicht einhalten. 

ü Pornographie wird von 61% der Hoster angeboten. 

  

Pornographie 

36% 

FSK 18 

42% 
22% 

36 der überprüften 38 Hoster 
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Auswertung 6  

Zahlungsanbieter 

 

Einordnung der ermittelten Zahlungsanbieter in Kategorien: 

Kreditkarten 

Kreditkarten, d.h. Zahlung per Karte, die dann später mit einem 

Konto verrechnet wird (insoweit Kredit). Inzwischen gibt es aber 

auch vorher aufgeladene Karten über die dann bezahlt wird. In 

dieser Studie sind dabei: Amex, Discover, JCB, Mastercard und 

Visa. 

Prepaidkarten 

Klassische Karten, die über das Internet oder in Geschäften 

gekauft werden, um dann damit Kleinbeträge (meist im Internet) 

zu zahlen. In dieser Studie gehören dazu: Paysafecard, CashU, 

uKash und WebMoney. 

Überweisungen 

Überweisung eines Betrages von einem auf ein anderes Konto. 

In vielen Fällen geschieht dies über den Dienst 

Sofortüberweisung der Sofort AG. 

Paypal 

PayPal ermöglicht für registrierte Benutzer die „Überweisung“ 

eines Geldbetrages an andere Teilnehmer. Statt auf 

Kontonummern erfolgt die Überweisung an E-Mail-Adressen. 

Paypal erhält die Beträge dann über Kreditkarte oder 

Überweisung.  

 

Mobil-Payment 

Abrechnung von Kleinbeträgen über die Telefonrechnung. In 

dieser Rubrik fällt sowohl der Anruf einer 0900-Nummer über die 

dann ein Betrag abgerechnet wird als auch modernere Formen, 

bei denen der Zahlungsanbieter die Handynummer (per Anruf, 

Eintrag oder SMS) erhält über die er dann abrechnen kann. Im 

Gegenzug übergibt er dann per SMS oder über das Telefon 

einen Bezahlcode oder andere Zugangsdaten. In dieser Studie 

fallen darunter: Call 2 Pay, HandyPay, SMS 2 Pay, Pay4Mobile 

und SMSCoin.  

Bitcoin 

Bitcoin ist virtuelles Geld, welches an Online-Börsen gegen 

andere Währungen getauscht wird. 

Zahlungsvermittler 

Die Zahlungsvermittler geben die Möglichkeit (Klein-)Beträge 

über verschiedene der oben aufgeführten Zahlungsmöglichkeiten 

anzuweisen. Micropayment, Paymentwall und Docdata bieten 

dazu u.a. einen Überweisungsdienst an. Weitere 

Zahlungsvermittler der Studie sind 2checkout.com und OKPay. 

Reseller 

Neben den direkten Zahlungsmethoden wird der Zugang auch 

über Wiederverkäufer (Reseller) vermittelt, die ihrerseits wieder 

verschiedene Zahlungsmethoden anbieten.
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Auswertung 7 

Von den Share- und Videohostern genutzte Zahlungsarten 

 

Überprüfung der Zahlungsmöglichkeiten entsprechend der gebildeten Gruppen (Auswertung 6). 

Verwendung der Zahlungsarten bei den 38 Hostern 

(Mehrfachauflistung möglich) 

 

Kreditkarten 29 

Prepaidkarten 14 

Überweisungen  

(teilweise über Zahlungsvermittler) 
12 

Mobil-Payment 9 

Bitcoin 3 

Paypal  3 

Sonstige Zahlungsvermittler 2 

Reseller  16 

 

ü Die häufigsten Zahlungsarten sind Kreditkarten, Prepaidkarten und Überweisungen. 
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Auswertung 8  

Von den Share- und Videohostern genutzte Zahlungsanbieter 

 

Häufigkeit des Einsatzes der verschiedenen Zahlungsanbieter. 
Kreditkarten Visa 29  

 Mastercard 21  

 Amex 6  

 Discover 4  

 JCB 3 63 

Prepaid paysafecard 10  

 WebMoney 6  

 CashU 1  

 uKash 1 18 

Überweisung an Vermittler   

   Sofortüberweisung an Micropayment 5  

   Überweisung an Micropayment 4  

   Überweisung an Paymentwall 2  

 an Unternehmen   

   Sofortüberweisung an Unternehmen 4  

   Überweisung an Unternehmen 2 17 

Mobil Call 2 Pay (Micropayment) 7  

 HandyPay (Micropayment) 4  

 SMS 2 Pay (Micropayment) 3  

 Pay4Mobile 1  

 SMSCoin 1 16 

Bitcoin  3 3 

Paypal  3 3 

Sonstige 
Zahlungsvermittler 2checkout.com, OKPay 2 2 

SUMME  122 

 
ü Die Top 3 der verwendeten Zahlungsanbieter sind VISA (29 Nennungen),  

Micropayment (23 Nennungen mit diversen Angeboten) und Mastercard (21 Nennungen).  
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Auswertung 9 

Häufigkeiten von Zahlungsarten und Anbietern je Share- und Videohoster 

 

Darstellung in welchem Umfang einzelne Hoster Zahlungsarten und -anbieter einsetzen. 

ü Sharehoster bieten im Vergleich zu Videohostern mehr verschiedene Zahlungsarten und mehr verschiedene Zahlungsanbieter 

an. 

Anzahl verschiedener Zahlungsarten  

(inkl. Reseller) 

Arten Sharehoster Videohoster 

3 bis 5 14 0 

2 3 8 

1 9 4 

Durchschnitt 2,6 1,7 

 

 

Anzahl verschiedener Zahlungsanbieter  

(ohne Reseller) 

Anbieter Sharehoster Videohoster 

5 bis 8 12 0 

3 bis 4 7 2 

1 bis 2 5 8 

Durchschnitt 4,5 1,5 

ü Bei 9 Hostern (24%) gibt es nur einen einzigen Zahlungsanbieter.  

Wenn es nur eine Zahlungsart gibt, dann ist dies 

7 mal VISA 
1 mal Paypal  
1 mal Überweisung an paymentwall 

ü 4 der Hoster verkaufen ihre Zugänge nur über Reseller.  
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Auswertung 10  

Kreditkartenzahlungen bei Share- und Videohostern 1 

 

Die Bezahlung per Kreditkarte erfolgt über Unternehmen und Banken. Aus den Angaben im Zahlungsprozess wurden die 
Unternehmen ermittelt, über die die Zahlung abgewickelt wurde. 

 
Die in diesem Schritt untersuchten 23 Hoster haben 18 verschiedene Unternehmen für den Kreditkarteneinzug genutzt (Bei einem 
Hoster funktionierte die Zahlung im Testzeitraum nicht und bei 4 weiteren wurde die zielführendere Überprüfung per Überweisung 
genutzt). 

 

Abwickler der Kreditkartenzahlungen  

 

„unseriös“ 

Die Internetseite des einziehenden Unternehmens hat 

mehrere der folgenden Merkmale: Sie ist anonym 

registriert (Whois protected), hat keine Impressum, nur 

anonyme Formulare, im Internet gibt es sehr wenig über 

sie oder das jeweils einziehende Unternehmen wird gar 

nicht offengelegt. 

 „vermutlich unseriös“  

Neben vielen unseriösen Merkmalen  gibt es aber auch 

einzelne vertrauenswürdige Merkmale. 

„vermutlich seriös“ 

Das Impressum ist im Wesentlichen ordnungsgemäß, das 

Whois nicht anonym und das Angebot des Unternehmens 

ist im Internet inhaltlich zu finden. 

 

ü Kreditkartenzahlungen an Share- und Videohoster laufen bei über 50% der Hoster über unseriöse Unternehmen. 
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Auswertung 10  

Kreditkartenzahlungen bei Share- und Videohostern 2 

 

Auf die Hoster bezogen, arbeiten alle die mit „vermutlich unseriösen“ Unternehmen zusammenarbeiten auch mit (sicher) unseriösen 

Unternehmen, so dass es auf Hosterebene nur noch 2 Varianten gibt: 

 
Alle Sharehoster Videohoster 

Kreditkarteneinzug über 

unseriöse Unternehmen 
12 6 5 

Kreditkarteneinzug über 

vermutlich seriöse 

Unternehmen 

11 11 0 

 

ü Videohoster lassen Kreditkartenzahlungen nur über unseriöse Unternehmen einziehen. Sharehoster bedienen sich dabei zu 

mindestens 35% unseriöser Unternehmen. 
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Auswertung 11 

Überweisungen an Share- und Videohoster 

 

Bei den Share- und Videohoster bei denen eine Überweisung der Zugangsgebühr möglich war, wurde eine entsprechende 

Überweisung getätigt. 

12 Hoster können per Überweisung bezahlt werden, davon 

  8  über die Zahlungsanbieter Micropayment (5), Paymentwall (2) oder Docdata(1) 

  4  sowohl über ein Konto als auch über Micropayment 

4 Hoster erhalten die Überweisung auf ihr Bankkonto, dabei  

3 Hoster, die ihre Identität in Europa offenlegen  

1 Hoster aus Belize mit 2 verschiedenen Bankkonten (Sparkasse Aachen und Deutsche Kontor Privatbank Sofort 

Bank) 

 

ü Anonym agierende Unternehmen bekommen über die Zahlungsdienstleister Micropayment, Paymentwall oder Docdata einen 

Zugang zu deutschen Konten, damit der Kunde einfach per Überweisung zahlen kann.  
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Auswertung 12   

Reseller für Share- und Videohoster 1 

 

Übersicht über die Händler mit Zugängen von Share- und Videohostern und deren Zahlungswege. 

Viele der Hoster weisen – teils nach Ländern sortiert – Verkäufer von Hosterzugängen (Reseller) auf. Über diese Reseller kann man 

dann den jeweiligen Zugang erwerben und meist problemlos im eigenen Land zahlen. Reseller verkaufen nur Zugänge zu Share- 

und Videohostern. Nur einer der acht untersuchten Reseller hatte auch ein anderes Produkt (itunes-Karten) im Angebot. 

Die Anzahl der von einem Reseller angebotenen Hoster liegt zwischen 3 und 57 Share- und Videohoster, die dann über 
unterschiedliche Zeiträume gekauft werden können:  
 

Anzahl Hoster pro Reseller 

Weniger als 10 verschiedene Hoster  3 

11 bis 30 verschiedene Hoster 3 

Über 30 verschiedene Hoster 2 

 
Sehr unterschiedlich ist die Anzahl der vom Reseller angebotenen Zahlungsmöglichkeiten: 

Anzahl Zahlungsmöglichkeiten pro Reseller 

1 bis 3 verschiedene Zahlungsanbieter  3 

5 verschiedene Zahlungsanbieter 3 

Über 10 verschiedene Zahlungsanbieter 2 

 
In allen Fällen ließen sich die Gebühren über den Dienst Sofortüberweisung bezahlen. Bei einem Reseller war dieser Dienst die 
einzige Zahlungsart.  
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Reseller für Share- und Videohoster 2 

 

Analog der Kriterien der Auswertung 10 ergibt sich folgendes Bild: 

 

Reseller von Hostingzugängen 

 

 

Bei den „Unseriösen“ wurde in zwei Fällen über 

Zahlungsdienstleister eingezogen, nämlich Micropayment 

(Deutschland / Schweiz) und Okpay (British Virgin Islands). Bei 

den anderen beiden unseriösen wurden die Beträge jeweils auf 

Konten der Postbank überwiesen. 

 

 

 

ü Reseller bieten die Möglichkeit im Land beliebte Zahlungsarten zu nutzen. Sie erhalten den Zugang zu Konten und 

Zahlungswegen, obwohl sie in vielen Fällen mit unseriösen Firmenangaben agieren. 
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Auswertung 13   

Ergebnisse zur Zahlung per „Sofortüberweisung“ 

 

Zumindest im Bereich der Überweisungen von Gebühren zu Share- und Videohostern spielt der Dienst Sofortüberweisung der 

Sofort AG aus Gauting eine wichtige Rolle: 

¶ Bei 4 Hostern kann man direkt an die Firma des Hosters per Sofortüberweisung zahlen 

 

¶ Bei 5 Hostern ist Sofortüberweisung einer der Zahlungswege zu dem in diesem Umfeld sehr aktiven 
Zahlungsdienstleister Micropayment 

 

¶ Alle 8 Reseller nutzen den Dienst Sofortüberweisung. Einer davon als einzige Zahlungsvariante 

 

Auffallend ist die Art und Weise, wie die Sofort AG das Bezahlen an dubiose Unternehmen vereinfacht: 

Im Ablauf der Zahlung wird ein Zahlungsempfänger angegeben.  

In einzelnen Fällen ist dies der Name des jeweiligen Dienstes, 

manchmal eine komplette Anschrift oder auch nur  

ein Verschlüsselungssymbol. 

Erst nach der Zahlung und auf dem Kontoauszug ist  

dann ersichtlich, an wen die Gelder gingen. Bei 6 der 8  

Resellerzahlungen entsprachen die Empfänger während  

der Überweisung nicht dem im Kontoauszug angegebenen 

Empfänger. 

 

ü Bei Zahlungen mit der auch in diesem Umfeld beliebten Zahlungsart „Sofortüberweisung“ kann der Zahlende vor der Zahlung 

nicht verlässlich sehen, wer der Empfänger des Geldbetrages ist. 

 


